
(Gläubiger) geschlossen und durch die Postordnung und 
das Postgesetz abschließend geregelt wird. Aus dieser 
Regelung (vgl. im einzelnen § 21 PO u. § 6 PG) ergibt 
sich eindeutig, daß bei der Postnachnahme Rechts
beziehungen allein zwischen der Post und dem Absen
der (Gläubiger), nicht aber auch zwischen der Post und 
dem Empfänger (Schuldner) der Nachnahme ent
stehen (v,gl. Gähler, a. a. O. S. 77). Die gleiche Ansicht 
der Einheitlichkeit des Rechtsverhältnisses der Post
nachnahme und des Bestehens alleiniger Rechtsbezie
hungen zwischen Post und Absender (Gläubiger) war 
schon vom Boden der früheren privatrechtlichen Auf
fassung der Postnachnahme als eines modifizierten 
Werkvertrages i. S. der §§ 631, 675 BGB durchaus herr
schend (vgl. Kann, die Transportgeschäfte der Post, 
S. 101; Niggl, Postrecht, S. 106, Anm. 6; Aschenborn, 
Das Gesetz' über das Postwesen des Deutschen Reiches, 
S. 73; Scholz, Das Post-, Telegraphen- und Fernsprech
recht, Handbuch des ges. Handelsrechts, Bd. 5 II. Abt. 
S. 670; Wolcke, Das Postrecht, S. 101; Mittelstem, Bei
träge zum Postrecht, S. 122; Hellwig, Die Verträge auf 
Leistung an Dritte, S. 518, Anm. 43; Paul Müller, Die 
Postnachnahme der Reichspost, S. 7 ff., dort auch wei
terer Literaturnachweis).

Damit ist die Rechtsauffassung der Klägerin, daß 
das Postnachnahmegeschäft in zwei Teile zerfalle, des
sen zweiter Teil nach Vereinnahmung des Geldes den 
gleichen Vorgang darstelle, als ob der Schuldner selbst 
den geschuldeten Betrag durch die Post, also durch 
Postanweisung oder Zahlkarte übersende und sich 
folglich bei der Nachnahmeabrede nichts an der Ge
fahrtragung ändere, als rechtsirrig abzulehnen.

Wenn der Schuldner die Postnachnahme einlöst, lei
stet er Zahlung in einer besonderen, ihm vom Gläu
biger vorgeschriebenen Form, die ihm allein den Er
halt der Sendung ermöglicht. Die besondere Sicherung, 
die dem Gläubiger die Nachnahmeabrede bringen soll, 
worauf die Klägerin ihre Rechtsauffassung weiterhin 
stützt, liegt allein in dem in der Allgemeinheit be
stehenden, auch strafrechtlich besonders gestützten 
(§ 354 StGB) Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Post. 
Daß dieses Vertrauen im vorliegenden Fall einmal 
nicht ganz gerechtfertigt wurde, ändert nichts an der 
in der Nachnahmeabrede liegenden Änderung der Ge
fahrtragung des § 270 BGB.

Bei verständiger Auslegung des Gläubigerwillen® 
kann die Versendung der Nachnahme nur dahin ver
standen werden, daß der durch § 21 ZPO bei unsach
gemäßer Aushändigung durch die Post geschützte Gläu
biger auf die gemäß § 270 BGB im Z w e i f e l  den 
Schuldner treffende Gefahr der Geldübersendung ver
zichten und den Schuldner zur schuldbefreienden Zah
lung an die Post als seine Zahlstelle ermächtigen will 
■(§§ 362, 185 BGB). Von dieser Auffassung durfte nach 
Lage der Verhältnisse in gleicher Weise auch die 
Schuldnerin ausgehen, da sie ihrerseits durch die Zah
lung in keinerlei weitere Rechtsbeziehungen der Post 
tritt, diese vielmehr, wie ausgeführt, ausschließlich 
zwischen Post und Absender (Gläubiger) bestehen.

Die schuldbefreiende Wirkung der Zahlung des Nach
nahmebetrages an die Post entspricht letztlich aber 
auch dem wirtschaftlichen Zweck der Nachnahme, der 
darin liegt, unter abwesenden Parteien eine Zug-um- 
Zug-Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten und zugleich 
einer Sicherstellung des Zurückbehaltungsrechtes des 
Verkäufers zu ermöglichen (vgl. Wöstendick, Die Haft
pflicht der Reichspost im inländischen Postverkehr, 
S. 40) und deckt sich mit der allgemeinen Verkehrs
anschauung, die in der Aushändigung der Sendung 
gegen Zahlung des Nachnahmebetrages eine Art Bar
geschäft sieht, das durch unmittelbaren Austausch der 
gegenseitigen Leistungen beiderseits gleichzeitig erfüllt 
wird (vgl. Gähler, NJ 1948, S. 78).

Die Rechtsansicht, daß die Wahl der Postnachnahme 
durch den Gläubiger die dispositive Bestimmung des 
§ 270 BGB im Hinblick auf die Gefahrtragung ab
ändert, ist, da sie sich somit vollkommen mit der Auf
fassung des Lebens deckt, auch nicht, wie die Klägerin 
meint, „konstruktiv“, sondern gerade lebensgemäß und 
ebensowenig im Ergebnis unbillig. Mit Recht hebt die 
Klägerin auf die Billigkeit einer gerichtlichen Entschei
dung ab, hat doch alle juristische Arbeit auf das Leben 
zu wirken, seinen Anforderungen zu entsprechen. Sie 
muß daher nicht nur eine Stütze im Gesetz finden und

logisch einwandfrei sein, sondern vor allem auf ein 
angemessenes sachgerechtes Ergebnis hinzielen (vgl. de 
Boor, Leipziger rechtswissenschaftl. Stud. Heft 124, 
S. 26).

Der Billigkeit aber entspricht es, demjenigen das 
Risiko aufzubürden, der es veranlaßt hat, der ihm also 
nähersteht. Hat beispielsweise der Gläubiger ange
sichts gefährdeter Transportverhältnisse oder unmittel
bar bevorstehender Geldentwertung nur auf dessen 
ungeachtet ausdrückliches Verlangen des Schuld
ners mit Widerstreben die Postnachnahmesendung 
vorgenommen, so wird es billig sein, dem Schuld
ner, der das Risiko veranlaßte, letztenendes dieses 
aufzubürden und in solchem Fall den grundsätz
lich bei der Postnachnahme anzunehmenden Ver
zicht des Gläubigers auf § 270 Abs. 1 BGB zu vernei
nen. Im vorliegenden Falle jedoch erfolgte die Post
nachnahme nicht auf Betreiben der Schuldnerin, son
dern ging von der Gläubigerin aus, sollte ihren Inter
essen in erster Linie dienen, wie sie selbst betonte. Es 
entspricht daher durchaus der Billigkeit, wenn im Ver
hältnis der Streitparteien das entstandene Risiko die 
Gläubigerin zu tragen hat, der im übrigen ein durch
aus begründeter Anspruch auf Erstattung der Klag
summe gegen die Post zusteht. Dabei wird es gleichgül
tig sein, ob man den Anspruch der Klägerin gegenüber 
der Post als Schadensersatzanspruch, der gemäß Ziff. 18 
der WährungsreformVO der Umwertung nicht unter
liegen würde, oder als Erfüllungsanspruch anisieht, da 
auch in letzterem Fall das der Post in Ziff. 21 Wäh
rungsreformVO gewährte Umwertungsprivileg nach 
seiner — und nicht buchstabenmäßiger Auslegung ihm 
im vorliegenden Fall nicht zur Seite steht, weil Ziff. 21 
einen derart atypischen Fall wie den vorstehenden gar 
nicht erfassen will (vgl. im einzelnen darüber das Ur
teil des LG Berlin vom 4. November 1949 und vor allem 
die treffenden Bemerkungen Nathans hierzu, beide 
abgedr. in NJ 1950 S. 62 ff.).

Demgemäß war die Klage mit der Kostenfolge des 
§ 91 ZPO abzuweisen.

(Mitgeteilt von Assessor Dr. W. D o r n ,  Leipzig.)

§§ 276, 823, 847 BGB.
Über die Haftung des Grundstückseigentümers für 

mangelnde Beleuchtung des Hausflurs.
AG Leipzig, Urt. vom 7. Januar 1950 — 22 C 352/49.

Die Beklagten sind Eigentümer eines Grundstückes 
in Leipzig. Im zweiten Stockwerk dieses Grundstückes 
betreibt ein Arzt eine ärztliche Praxis. Ihn suchte am 
26. November 1948 die 72jährige Ehefrau des Klägers 
wegen einer Nasentrockenheit gegen %14 Uhr auf, 
wurde aber erst gegen 18 Uhr behandelt, so daß sie 
gegen 18 Uhr die Praxis verließ. Der Korridor der 
Praxis und der Treppenvorsaal im zweiten Stock waren 
beleuchtet, dagegen waren das Treppenhaus im ersten 
Stock und der Hausflur unbeleuchtet. Zum Hausflur 
führen zwei Stufen. Die Ehefrau des Klägers tastete 
sich auf der Treppe bis zum Hausflur ungefährdet hin
unter, kam aber in dem Hausflur über die beiden 
Stufen trotz des Tastens entlang der Flurwand zu 
Fall. Sie blieb verletzt liegen. Der nächste die Praxis 
verlassende Patient veranlaßte ihre Verbringung zu 
dem Arzt, der sie in das Krankenhaus einwies, von wo 
sie am 17. Januar 1949 entlassen wurde.

Der Kläger begehrt als Ehemann von den Beklagten 
für den Unfall Schadensersatz. Er behauptet, seine 
Ehefrau habe schwere innere Verletzungen erlitten. 
Der Krankheitsfall habe sich im Krankenhaus durch 
eine schwere Lungenentzündung und eine starke Herz
schwäche kompliziert. Seine Ehefrau leide heute noch 
an einer durch den Unfall verursachten Thrombose 
des linken Beines. Er habe aus eigenen Mitteln für die 
Wiedergenesung seiner Ehefrau aufgewendet

225,— DM für eine Wirtschaftshilfe,
30,— DM für dreimaliges Waschen der großen 

Wäsche,
601,— DM für zusätzlich beschaffte Lebensmittel, 

ohne welche eine Wiedergenesung seiner 
Ehefrau nicht möglich gewesen wäre.

Im Namen seiner Ehefrau fordert der Kläger weiter 
ein Schmerzensgeld von 500,— DM, dessen Höhe er 
aber auch ausdrücklich ins Ermessen des Gerichts stellt.
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